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Parkplatz für Neuwerk-Besucher in Cuxhaven-Sahlenbu rg 
 
 
 

Neuwerk-Besucher haben die Möglichkeit, auf den gebührenpflichtigen städtischen 
Parkplätzen an der Hans-Retzlaff-Straße in Cuxhaven-Sahlenburg auch über einen 
längeren Zeitraum für eine Tagesgebühr von € 3,- zu parken. 
 
Da die Parkscheinautomaten nur mit Hartgeld bezahlt werden können und das nur 
für maximal 10 Tage, wird angeboten, ab einer Mindestparkdauer von 4 Tagen die 
anfallenden Parkgebühren vorab zu begleichen. 
 
Dazu ist der auf der Rückseite abgedruckte Antrag möglichst bis 3 Wochen vor Rei-
seantritt ausgefüllt an die Stadt Cuxhaven, Fachbereich 5 „Straße und Verkehr“, zu 
übersenden. 
 
Die zu zahlenden Parkgebühren können 
 

• durch Überweisung auf das Konto Nr. 101 584 bei der Stadtsparkasse Cuxha-
ven (BLZ 241 500 01) unter Angabe der Haushaltsstelle 68100.11000 und des 
Kfz-Zeichens oder 

 

• durch Bareinzahlung im Bürgerbüro der Stadt Cuxhaven, Rathausstraße 1, 
27472 Cuxhaven, während der Öffnungszeiten (Mo-Do 8:30-12.30, Di und Do 
14.30-17.00, Fr 7:30-12.30) 

 

beglichen werden. 
 
Nach Geldeingang erhalten Sie einen Parkausweis, der während der Parkzeit deut-
lich sichtbar im Fahrzeug auszulegen ist. 
 
Ich bitte um Verständnis, dass diese Zahlungsmöglichkeit erst bei einer Parkdauer 
von mindestens 4 Tagen gegeben ist. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen 
 

• Frau Pietsch – Tel.: 04721/700 753 E-Mail: christa.pietsch@cuxhaven.de oder 
• Frau Niemann – Tel.: 04721/700 752 E-Mail: susanne.niemann@cuxhaven.de 

 

jederzeit gern zur Verfügung. 


